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Beiblatt zur ParlamentslSorrespondem: 24. Mai 1955 

!AA!leskanal~r, ltaah ii'ber qi~ Hijh~d9s ve.rfallenen ;N:Si-Vermößens 

Kei~e BaftHeß für Forderungen,denen in Österreibh keine VermÄgenswerte «~,enüberstebeP 

276/1..». 
zu 27tJjJ Anfragebearttwortuns 

Auf eine Anfrage der Abg. Dr. P f e i f e r und Genossen an 4ie 

Bundesregterung, betreffend Befriedigung der Ansprüohe Dritter an das verfallene 

NS-Vermögen, hat Bundeskanzler Ing. Raa b namens' der Bundesregie;rUJl8 nach .. 

stehendes mitgeteilts 

Zur Anfra$e 1 (Gr~)sse des naoh § 1 des Verbotsgesetzes verfallenen Vermögens 
nationalsozialistischer Organisationen, getrennt naoh österreichischen und 
deutsohen Verm·'1genswetten); . 

Das gesamteVerfallsverm0gen (§ 1 VG.1947) ist im Bundesministeriurn 

für Finanzen voll erfasste Eine endgÜltige Bewertung desselben ist jedooh bis 

jetzt aus folgenden Gründen nooh nioht erstellt worden. 

Da die aüokstellungsgesetze in ihrer Oültigkeit nooh nicht abgelaufen 

sind und auch noch das 5. Rückstellungsanspruchsgesetz abzuwarten ist, ist de1"­

~eit nicht abzusehen, was an Verm~genswerten tm Eigentum der Republik endgült1g 

verhleiben wird. Es erfolgt daher eine Bewertung der einzelnen Objekte des Ver­

fallsvermögens nach ihrem Verkehrswert nur dann, ~enn mit einer RÜckstellung 

oder Rückgabe nicht mehr zu rechnen ist. 

Eine Verm~gensaufstellung mit Ende 1954 ergib. auf Grund der vor­

h~denen Unterlage~ folgendes ~ild, 

1.) rund 160 Liegensohaften (diese Zahl steilt den Rest der ursprünglich 1'22 
verfallenen Liegenschaften dar, die gr~sstent~ils z~ückgegeben und zurück­

gestellt und nur zum geringsten Teil verkauft wurden); 

2.) von Bevollmächtigten des Bundes verwaltetes Vermögen im Werte~on 

ca .. 100 Mi11.S; 

, •. ) Liquidationserlöse (aus Verkauf von .!mmobilien und. Mobilien, Vergütungen 

bei i,ückgaben und Rückstellungenf sowie eingezogene Guthabe~) in der Höhe von 

run~ 68 Mill.S. 

Die unter 1.) und 2.) angeführten Vermögen unterliegen noch einer 

allfälligen Rückgabe oder Rückstellung •. 

Nach § 1 des Verbotsge8et~es 1947 ~ind die NSDAP, deren Wehrverbände, 

Gliederungen und angeschlossenen Verbände, sowie alle nati:)nalsozHtlistisohen 

Organisationen und Einrichtungen überhauptt aufgeIest und ist ihr Vermögen der' 

Republik verfallen" Eine Unterscheidung nach den Voreigentümern ist nicht vorge­

sehen. es bestand daher für die Verwaltung keine Veranlassung, auf diese Umstände 

Bedaoht zu~nehmen. .. 

-- ---- -------------' 
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2.Beiblatt !eiblatt zur Parlamentskorrespondenz 24. Mai 1955 

Zur Antrage 2, (H5he der bei Verwaltung, Rückstelll.lng 'U#d Rückgabe entstandenen 
Gewinne tu1d Verluste) I .' ' . 

Da das § ~ VG.~Vermögen schon mit Rüoksicht auf die allfälltge Rüok~ 
stell~spf1ieht einzelner Verm~gensöbjekte nicht als Gesamtverm~gen ver­

wa:tt~t werden kann, wurde auch bei der Verwaltung eine Gesamtaufstellung 
von Gewinn und Verlust nicht e:Ae1lt~ 

Selbst .. tnn eine solche Ge,samtaufstellung bestUnde; würde diese keinen 
, Schluss d~auf zulassen. wie viel end~ltig an Gewinn und Verlust nach Ab­

schluss aller R'\1ckstellungen der Republik verbleibt.ln4iesem Zusammenhang 
wird darauf verwiesen, dass sich Gewinn und Verlust des einen Jahres im 
anderen Jahr auch sndern können. 

Eine genaue Gewinn- und Verlustrechnung wird erst dann zweckmässig sein, 
bis eindeutig feststeht, was endgültig im Eigentum der Republik verbleibt. 

, 
Zur Anfrage' (Art der Befriedigung VOn Forderungen Dritter gegen das 
Verfallsvermögen) &, ' " , 

Duroh die mit § 1 Aba.l des Verbo~sgesetzes erklärte Aufl~sung der 
ehemaligen NS~Organisationen haben diese zutestehen aufgehBrt ~d ist deren 
Vermögen. soweit es sich zum Zeitpunkt des. I~aittretenB dieses Gesetzes 

('.6~1945) in Österreich befand, der Republik verfallen. Für Forderungen gegen 
diese NS ... OrganisatiOnen, die meistens ihren Sitz im Ausland hatten, tritt, 
da der Verfall nur das in Österreich befindliohe VermBgenumfasst, die Republik 

österreicH'~ grundsätzlich nioht ein, es sei denn. dass diese Forderungen ae-
, 'f 

sohliesslich und naohweislioh aus der Gebarung der inländischen Masse resul-' 

tieren sollten, sohin mit diese~ Masse wirtschaftlioh verbunden und nicht 
~reits verjährtsin~. 

lieser hierorte eingenommene Standpunkt wird auc~ dureh die JUdikatur 
deI- hi:Sehsten Gerichtshöfe österreiohs gedeokt, weloher zufolge .dieRepublik 
die gemäss § 1 VG. verfallenen Vermögensmassen originär erwirbt,daher nur 

jeneVer~fliohtungen mit übernehmen muS&, die aus der Jeweiligen Vermögensmasse 
selbst wirtSChaftlich resultieren, nioht aber auch jene Verpfliohtunsen. die 
zwar die ehemaligen Träger dieser Vermwgensmsesen ~elasten, nicht aber auS 
4e~ inl&ndischen Verm~gensmasse S'Elr~st nachweislich hervol'gehen (z~B. Besohluss 
der Obersten Rüekstellungskomm;ssiOn vom 2~Oktober 1954, Rkv 81/54). 
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3.Beiblatt Beiblatt zur Parla.ftlentskorre!p!!?!lde1fz 24. Mai 1955 

Zur Anfraß! ,(ob die Bundesregierung bereit i8'1;, eine Gesetzesvorlage zu 
unterbreiten, falls die Vorsohriftendes bürgerliohen Reohtes nicht hin­
reiohen sollten): 

1m Hinbliok ~ufdie zu Punkt , dargestellten Ausführungen ist weder 
, . .. 

beabsichtigt nooh gerechtfertigt, darüber hipaus Gläubigerforderungen zu 

befriedigen. EfJ wäre nicht vertre-tlJar, die Republik für Forderungen haftbar 

zu machen. denen in österreieh keine oder keine entsprechenden Verrnögens_ 

werte gegenü~erstehen, auoh deshalb, weil sonst die Gläubiger von NS-Verroßgen 

eine besondere bevorzugte Stellung gegenüber Gläubigern des Deutschen Reiches 

hätten, deren Forderungen derzeit nooh in Sohwebe sind. Auoh eine Bevor­

schussung erscheint nioht vertretbar, da nicht abzusehen 1st, ob Deutsohland 

4ie Forderung rechtlich anerkennt und somit in Zukunft der Republik österreioh 

honorieren wird. Eine allfällige quotenmässige Befriedigung ist auch schon 
\ ' 

deshalb nicht möglich,.. weil das Endreallsat des der Republik verbl'eibenden 

Verfalls~vermögens derzeit noch nicht bekannt ist ~d auch nicht annähernd 

ermittelt werden kann, andererseits es sich um Forderungen gegen ehemalige 
I 

!lS-Organisationen mit dem Sitz im Ausland handelt und nicht abgesehen werden 

kann, inwieweit dieselben anerkannt bzw~ aus den in Deutsohland befindlichen 

Vermigenswerten gedeckt we~den • 

.... -.-..... ~ 
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